
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ERF mediaservice GmbH für Unternehmer 

 

§ 1 Geltungsbereich, Datenschutz 

(1) Ist der Kunde Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen 
uns und dem Kunden ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer 
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.  

(2) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesell-
schaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die 
mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

(3) Soweit geschäftsnotwendig, sind wir befugt, die Daten des Kunden im Rahmen der Datenschutz-
gesetze (insbesondere § 28 BDSG) per EDV zu speichern und zu verarbeiten. 

 

§ 2 Angebote, Änderungen, Handelsklauseln 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend; ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung in 
Textform (§ 126b BGB) zustande oder wenn Bestellungen von uns ausgeführt worden sind. Bestellt 
der Kunde per Internet, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege 
automatisiert bestätigen. Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme dar, sondern soll den Kunden 
nur darüber informieren, dass seine Bestellung bei uns eingegangen ist. 

(2) Änderungen, Ergänzungen und/oder die Aufhebung eines Vertrages oder dieser Bedingungen be-
dürfen der Textform. 

(3) Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, 
gelten die INCOTERMS 2010. 

 

§ 3 Gefahrübergang, Versandart, Liefertermine 

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, liefern und leisten wir EXW (ex works) unser Geschäftssitz; 
dabei bestimmen wir Versandart, Versandweg und Frachtführer. 

(2) Teillieferungen oder -leistungen sind zulässig, sofern sie für den Kunden nicht unzumutbar sind. 

(3) Der Beginn der von uns angegebenen Liefer- oder Leistungszeit setzt die Abklärung aller techni-
schen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden 
voraus. 

(4) Wird ein vereinbarter Liefer- oder Leistungstermin aus von uns zu vertretenden Gründen über-
schritten, so hat uns der Kunde schriftlich eine angemessene Nachfrist zur Lieferung oder Leistung zu 
setzen. Diese Nachfrist beträgt mindestens drei Wochen. Erfolgt die Lieferung oder Leistung nach 
Ablauf der Nachfrist nicht und will der Kunde deswegen von dem Vertrag zurücktreten oder Schaden-
ersatz statt der Leistung verlangen, ist er verpflichtet, uns dies zuvor ausdrücklich schriftlich unter 
Setzung einer angemessenen weiteren Nachfrist unter Aufforderung zur Lieferung oder Leistung anzu-
zeigen. Der Kunde ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklä-
ren, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurücktritt und/oder 
Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf der Lieferung bzw. Leistung besteht. 

 

§ 4 Höhere Gewalt 

Bei höherer Gewalt ruhen unsere Liefer- oder Leistungspflichten; tritt eine wesentliche Veränderung 
der bei Vertragsschluss bestehenden Verhältnisse ein, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt. Der höheren Gewalt stehen alle von uns nicht zu vertretenden Umstände gleich, die uns die Liefe-



 

 

rung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und zwar gleichgültig, ob diese 
Umstände bei uns oder einem Zulieferer oder Erfüllungsgehilfen eintreten. 

 

§ 5 Preise, Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltung 

(1) Unsere Preise gelten EXW (ex works) unser Geschäftssitz. In unseren Preisen sind – soweit nichts 
anderes vereinbart ist – die Kosten für Verpackung, Versicherung, Fracht und Umsatzsteuer nicht ent-
halten. 

(2) Liegt der Liefer- oder Leistungstermin später als drei Monate nach Vertragsschluss, sind wir be-
rechtigt, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Bestellers und vor Ausführung der Leistung oder 
Auslieferung der Ware, den Preis der Ware oder Leistung in der Weise anzupassen, wie es aufgrund 
der allgemeinen außerhalb unserer Kontrolle stehenden Preisentwicklung erforderlich (wie etwa 
Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, Zolländerungen, deutlicher Anstieg von Material- 
oder Herstellungskosten) oder aufgrund der Änderung von Zulieferern nötig ist. Bei Lieferungen oder 
Leistungen innerhalb von drei Monaten gilt in jedem Fall der am Tag des Vertragsabschlusses gültige 
Preis.  

Bei Rahmenverträgen mit Preisvereinbarungen beginnt die Dreimonatsfrist mit Abschluss des Rah-
menvertrages zu laufen.    

(3) Soweit nicht anders vereinbart, hat der Kunde die vereinbarte Vergütung 14 Tage nach Lieferung 
der Ware oder Erbringung der Leistung ohne Abzüge an uns zu zahlen. Nach Ablauf der Frist kommt 
der Kunde gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB in Verzug. 

(4) Wir können Abschlagszahlungen oder Vorkasse fordern, wenn der Kunde erstmals bei uns bestellt, 
der Kunde seinen Sitz im Ausland hat oder die Lieferung ins Ausland erfolgen soll oder wenn Gründe 
bestehen, an der rechtzeitigen oder vollständigen Zahlung durch den Kunden zu zweifeln. Tritt eine 
der vorstehenden Bedingungen nach Vertragsschluss ein, sind wir berechtigt, vereinbarte Zahlungszie-
le zu widerrufen und Zahlungen sofort fällig zu stellen. 

(5) Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen auf-
rechnen. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit sie auf demselben Rechtsge-
schäft beruhen. 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Verkaufte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung unser 
Eigentum. 

(2) Wird die Ware vom Kunden be- oder verarbeitet, erstreckt sich unser Eigentumsvorbehalt auf die 
gesamte neue Sache. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit fremden Sachen 
durch den Kunden erwerben wir Miteigentum zu dem Bruchteil, der dem Verhältnis des Rechnungs-
wertes unserer Ware zu dem der vom Kunden benutzten anderen Sachen im Zeitpunkt der Verarbei-
tung, Verbindung oder Vermischung entspricht. 

(3) Wird die Vorbehaltsware mit einer Hauptsache des Kunden oder Dritter verbunden oder vermischt, 
so überträgt der Kunde uns darüber hinaus schon jetzt seine Rechte an der neuen Sache. Verbindet 
oder vermischt der Kunde die Vorbehaltsware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er uns 
hiermit schon jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten ab. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die im Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im Rahmen eines geordne-
ten Geschäftsbetriebes weiterzuveräußern. Veräußert der Kunde diese Ware seinerseits, ohne den 
vollständigen Kaufpreis im Voraus oder Zug um Zug gegen Übergabe der Kaufsache zu erhalten, so 
hat er mit seinem Kunden einen Eigentumsvorbehalt entsprechend diesen Bedingungen zu vereinba-
ren. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus dieser Weiterveräußerung sowie die Rechte 
aus dem von ihm vereinbarten Eigentumsvorbehalt an uns ab. Er ist auf unser Verlangen verpflichtet, 
den Erwerbern die Abtretung bekannt zugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte ge-
gen die Erwerber erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. Der Kunde ist 
zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung nur ermächtigt, solange 
er seine Verbindlichkeiten uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllt. 



 

 

(5) Übersteigt der Wert der uns überlassenen Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr 
als 20 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer 
Wahl verpflichtet.  

 

§ 7 Nutzungsrechte 

(1) Die Einräumung von Nutzungsrechten, insbesondere an von uns erbrachten Design-Leistungen 
oder Layoutentwürfen, von uns hergestellter oder vertriebener Software wie unserem Content-
Management-System, Online-Shops und sonstiger serverbasierter Software, wird erst wirksam, wenn 
der Kunde die geschuldete Vergütung vollständig an uns entrichtet hat (§ 158 Abs. 1 BGB). Bis zur 
Entrichtung der vollständigen Vergütung verbleiben sämtliche Nutzungsrechte bei uns. 

(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, erhält der Kunde ein einfaches, nicht übertragbares und auf 
das Territorium der Bundesrepublik Deutschland örtlich beschränktes Nutzungsrecht, insbesondere 
unter Ausschluss der Rechte auf Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung und 
Bearbeitung nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG). Die zwingenden Regelungen der §§ 69 d und e 
UrhG bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 8 Verantwortung für eigene Inhalte des Kunden 

(1) Der Kunde ist  für von ihm eingestellte oder zur Veröffentlichung an uns übergebene Inhalte voll 
verantwortlich. Wir übernehmen keine Überprüfung der Inhalte auf Vollständigkeit, Richtigkeit, 
Rechtmäßigkeit, Aktualität, Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck. 

(2) Der Kunde erklärt und gewährleistet uns gegenüber daher, dass er der alleinige Inhaber sämtli-
cher Rechte an von ihm eingestellten oder uns zur Veröffentlichung übergebenen Inhalten ist, oder 
aber anderweitig berechtigt ist (z.B. durch eine wirksame Erlaubnis des Rechteinhabers), die Inhalte 
zu verbreiten und uns die hierzu erforderlichen Nutzungsrechte zu gewähren. 

(3) Wir behalten uns das Recht vor, das Einstellen oder Veröffentlichen von Inhalten abzulehnen 
und/oder bereits eingestellte Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu bearbeiten, zu sperren oder zu 
entfernen, sofern das Einstellen der Inhalte durch den Kunden oder die eingestellten Inhalte selbst zu 
einer Verletzung von Rechten Dritter geführt haben oder konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
es zu einer schwerwiegenden Verletzung von Rechten Dritter kommen wird. Wir werden hierbei je-
doch auf die berechtigten Interessen des Kunden Rücksicht nehmen und das mildeste Mittel zur Ab-
wehr einer Verletzung von Rechten Dritter wählen.  

(4) Sollten Dritte uns wegen möglicher Rechtsverstöße, die aus der Veröffentlichung von eigenen In-
halten des Kunden resultieren, in Anspruch nehmen, ist der Kunde verpflichtet, uns von jeglicher Haf-
tung freizustellen und uns die Kosten zu erstatten, die uns aufgrund der Inanspruchnahme entstehen. 
Die Freistellungsverpflichtung wegen der Kosten umfasst insbesondere die Verpflichtung, den Anbieter 
von notwendigen Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) freizustellen. 

 

§ 9 Rechte des Kunden bei Mängeln 

(1) Die von uns gelieferten Produkte entsprechen den geltenden deutschen Bestimmungen und Stan-
dards. Für die Einhaltung anderer nationaler Bestimmungen übernehmen wir keine Gewähr. Der Kun-
de verpflichtet sich, bei Verwendung der Produkte im Ausland, die Konformität der Produkte mit den 
maßgeblichen Rechtsordnungen und Standards selbst zu überprüfen und ggf. Anpassungen vorzu-
nehmen. 

(2) Der Kunde kann wegen Mängeln unserer Lieferung und Leistung keine Rechte geltend machen, 
soweit der Wert oder die Tauglichkeit der Lieferung und Leistung lediglich unerheblich gemindert ist. 

(3) Soweit die Lieferung oder Leistung mangelhaft ist und der Kunde den Untersuchungs- und Rüge-
pflichten des § 377 HGB nachgekommen ist, werden wir nach unserer Wahl nachliefern oder nachbes-
sern (Nacherfüllung). Hierzu hat der Kunde uns Gelegenheit innerhalb angemessener Frist von min-
destens 10 Arbeitstagen zu gewähren. 



 

 

(4) Der Kunde kann Ersatz für die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen verlan-
gen, sofern die Aufwendungen sich nicht erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an 
einen anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung 
entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten. Der Rücktritt ist allerdings nur zulässig, wenn der Kunde uns dies zuvor ausdrücklich schriftlich 
mit einer angemessenen weiteren Nachfrist androht. 

(6) Rückgriffsansprüche des Kunden gemäß § 478 BGB bestehen gegen uns nur insoweit, als der 
Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinba-
rungen getroffen hat. 

 

§ 10 Schadensersatzhaftung 

(1) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind über die Regelung in § 8 hinausgehende An-
sprüche des Kunden – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht 
für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für 
entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Kunden. Soweit unsere vertragliche 
Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeit-
nehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

(2) Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit beruht, ein Personenschaden vorliegt oder ein Schadensersatzanspruch nach dem 
Produkthaftungsgesetz besteht. Dasselbe gilt, soweit wir eine der Haftungsbeschränkung entgegen-
stehende Garantie für die Beschaffenheit der vertraglichen Leistung übernommen haben.  

(3) Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist die Ersatzpflicht für Sachschä-
den auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, die dem Besteller Rechtspositionen verschaffen, welche ihm der Vertrag nach seinem Inhalt 
und Zweck gerade zu gewähren hat und solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf.  

(4) Im Übrigen ist unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. 

(5) Die Abtretung der in §§ 8, 9 Absatz (1) bis (3) geregelten Ansprüche des Kunden ist ausgeschlos-
sen. 

 

§ 11 Verjährung 

Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln unserer Lieferungen und Leistungen sowie für 
Ansprüche wegen unserer Schadensersatzhaftung beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht, soweit gemäß 
§§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorgeschrieben sind sowie in Fällen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung unsererseits und bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

§ 12 Geheimhaltung 

(1) Die Parteien werden vertrauliche Informationen, insbesondere zugänglich gemachte Unterlagen, 
Muster, Geschäftsabsichten, Personendaten, Problemstellungen, Daten, und/oder Problemlösungen 
und sonstiges Know-how, gleich welchen Inhalts, sowie visuell durch Besichtigung von Anla-
gen/Einrichtungen erlangte Informationen (nachstehend insgesamt ,,Informationen“ genannt), über 
die sie im Rahmen der geschäftlichen Beziehung von der anderen Partei Kenntnis erhalten, während 
der Dauer und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses vertraulich behandeln, insbesondere nicht 
an Dritte weitergeben oder unbefugt für eigene Geschäftszwecke verwerten. Dies gilt entsprechend 
für Abschluss und Inhalt dieses Vertrages. Die Parteien werden diese Verpflichtung auch ihren Mitar-
beitern auferlegen.  



 

 

(2) Diese Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die  

- der anderen Partei bereits außerhalb des Vertragsverhältnisses vorbekannt waren; 
- rechtmäßig von Dritten erworben wurden; 
- allgemein bekannt oder Stand der Technik sind oder werden; 
- vom abgebenden Vertragspartner freigegeben werden. 

Die Geheimhaltungspflicht für technische Informationen endet 5 Jahre nach Beendigung des Vertrags-
verhältnisses. 

(3) Nach Beendigung dieses Vertragsverhältnisses haben die Parteien alle geheimhaltungsbedürftigen 
Unterlagen und Informationen unaufgefordert zurückzugeben oder auf Wunsch der ausgebenden 
Partei zu vernichten und hierüber einen Nachweis zu erbringen.  

(4) Die Parteien halten die Regeln des Datenschutzes ein, insbesondere wenn ihnen Zugang zum Be-
trieb oder zu Hard- und Software der anderen Partei gewährt wird. Sie stellen sicher, dass ihre Erfül-
lungsgehilfen diese Bestimmungen ebenfalls einhalten, insbesondere verpflichten sie sie vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis. Die Parteien bezwecken keine Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten im Auftrag der anderen Partei. Vielmehr geschieht ein Transfer personen-
bezogener Daten nur in Ausnahmefällen als Nebenfolge der vertragsgemäßen Leistungen der Partei-
en. Die personenbezogenen Daten werden von den Parteien in Übereinstimmung mit den daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen behandelt. 

 

§ 13 Sonstiges 

(1) Ist der Kunde Kaufmann, ist Gerichtsstand Wetzlar; erheben wir Klage, so gilt daneben auch der 
allgemeine Gerichtsstand des Kunden. 

(2) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 

 

Stand: Mai 2011 


